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aFortbildungsvertrag
zwischen der

bobeq GmbH

Hochstraße 55
44866 Bochum

nachfolgend „Träger“ genannt und

Name:

 Vorname:    
geboren:

in:  

wohnhaft:  

nachfolgend „Teilnehmer*in“ genannt, wird nachfolgender Vertrag über die Fortbildung in der

Maßnahme Berufliche Qualifizierung zum/zur Inklusionsbegleiter*in geschlossen.
Inhalte:
· ein Grundlagenmodul: Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Arbeits- und Vertragsrecht, Arbeitsmarkt und Bewerbungsmanagement, Praktikumsvor- und -nachbereitung, Erste Hilfe Kurs unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe, Infektionsschutzbelehrung

· sechs Fachmodule: Berufliches Selbstverständnis, professionelle Kommunikation, pädagogisches Arbeiten, Beeinträchtigungsformen und Umgang mit erziehungsschwierigem Verhalten, Voraussetzungen und Grundsätze der Pflege, rechtliche und administrative Rahmenbedingungen 
§ 1 Zweck

Mit dem Vorbereitungslehrgang werden dem/der Teilnehmer*in durch eine den besonderen Erfordernissen der beruflichen Erwachsenenbildung entsprechenden Schulung die Kenntnisse und Fertigkeiten laut Rahmenlehrplan vermittelt, um eine Vermittlung in Arbeit oder einen erfolgreichen Abschluss einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung erheblich zu erleichtern. Die Fortbildung beinhaltet allgemeinbildende, theoretische und fachpraktische Lernmodule und schließt eine Praktikumsphase von 6 Wochen ein.
§ 2 Dauer
1. Die Fortbildung dauert 6 Monate und umfasst 450 Unterrichtseinheiten theoretischen Unterricht sowie 150 Stunden Praktikum.
Die Fortbildung 
beginnt am: 

04.10.2021


und endet am: 
29.03.2022   



2. Bei vorzeitiger Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung endet das Fortbildungsverhältnis am letzten Arbeitstag vor Beginn des Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisses.
§ 3 Pflichten des Trägers
Der Träger verpflichtet sich:
(1) dafür zu sorgen, dass alle Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum Erreichen des Lehrgangszieles erforderlich sind, in zielgruppengerechter Weise vermittelt werden. Dabei sind im Falle der Fortbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsordnungen, im Falle der Fortbildung in anderen Berufen, für die von der zuständigen Stelle Prüfungen abgenommen werden, die hierfür erlassenen Prüfungsordnungen zugrunde zu legen. 
(2) einen Plan für die sachliche und zeitliche Gliederung der Fortbildung zu erstellen, der die individuellen und institutionellen Belange berücksichtigt.

(3) nur solche Personen mit der Durchführung der Fortbildung zu beauftragen, die nach ihrer Ausbildung und Berufserfahrung dafür qualifiziert sind.

(4) die Maßnahme in einer Einrichtung durchzuführen, die nach Art und Ausstattung dafür geeignet ist.

(5) dem Teilnehmer Lern- und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Durchführung der Fortbildung und zum Ablegen von Prüfungen erforderlich sind.
(6) dem/der Teilnehmer*in nur solche Tätigkeiten und Aufgaben zu übertragen, die dem Fortbildungszweck dienen.

(7) dem/der Teilnehmer*in die zur Teilnahme an Prüfungen und Maßnahmen erforderliche Zeit zu gewähren.

(8) dem/der Teilnehmer*in die notwendigen Materialien zur Verfügung zu stellen.

Ansprechpartner seitens des Bildungsträgers ist: Hiby-Asianowaa, Carola; 

Tel: 0234/50758-838; Fax: 0234/50758-842; E-Mail: c.hiby@bobeq.de
§ 4 Pflichten des/der Teilnehmers/Teilnehmerin
Der/Die Teilnehmer*in verpflichtet sich:
(1) nach Unterzeichnung des Fortbildungsvertrages umgehend ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen, die Bestätigung der Antragstellung beim Träger einzureichen sowie das Führungszeugnis direkt nach Erhalt vorzulegen.

(2) sich ernstlich zu bemühen, die notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben.

(3) an allen Maßnahmen regelmäßig teilzunehmen, insbesondere an den Praktika.

(4) aktiv im Rahmen der Maßnahme mit anderen Teilnehmern*innen und den pädagogischen Mitarbeiter*innen zusammenzuarbeiten und sich gruppenförderlich zu verhalten.

(5) Werkzeuge, Maschinen und sonstige Ausstattung sorgsam zu behandeln, die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und die Hausordnung des Trägers zu beachten und entsprechenden Weisungen zu folgen.
(6) Kosten für beschädigte Werkzeuge, Maschinen, Geräte und der Verlust von zur Verfügung gestellten Werkzeugen, Maschinen, Geräten werden dem/der Teilnehmer*in in Rechnung gestellt, wenn ihm/ihr eine mehr als leichte Fahrlässigkeit oder ein Vorsatz vorzuwerfen ist.

(7) an Maßnahmen zur Ermittlung des Ausbildungsstandes teilzunehmen, falls solche vorgesehen sind. 

(8) Den Träger sofort zu informieren, wenn die Leistungen des Kostenträgers wegfallen oder sich die Adresse oder andere Kontaktdaten ändern.

§ 5 Wöchentliche Fortbildungszeit/Urlaubszeiten
Die wöchentliche Fortbildungszeit beträgt in der Regel 25 Unterrichtsstunden. Die wöchentliche Zeit während der Praktikumsphase beträgt 25 Stunden. Tägliche Unterrichtszeit: von 8.30 Uhr bis 12.45 Uhr/ Praktikum: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Bei Maßnahmen bis 6 Monaten wird kein Urlaub gewährt. Unterrichtsfreie Zeiten /Ferien werden vom Bildungsträger festgelegt (siehe Kursablaufplan). Während des theoretischen und fachpraktischen Unterrichts untersteht der/die Teilnehmer*in den Weisungen des Trägers

§ 6 Vorzeitige Beendigung
(1)
Das Fortbildungsverhältnis kann von jedem Vertragspartner aus wichtigem Grund  kostenlos gekündigt werden.
(2) 
Als wichtiger Grund für die Seminarteilnehmer*innen gelten:

2.1 die Arbeitsaufnahmen in einem Wirtschaftsbetrieb.

2.2 der Wegfall der Leistungen eines/einer Kostenträgers/Kostenträgerin.

2.3 Schwierigkeiten, die auf einen ärztlich bestätige Behinderung zurückzuführen sind. 
Die ärztliche Bescheinigung muss die Feststellung umfassen, dass einen weitere
Teilnahme am Lehrgang ausgeschlossen ist.
(3) Als wichtiger Grund für den Träger gelten:

3.1 ein Verstoß gegen die Pflichten nach §4.

3.2 das Ziel des Fortbildungsverhältnisses ist durch erhebliche Fehlzeiten gefährdet, auch wenn diese Fehlzeiten durch Krankheit oder sonstige persönliche Gründe entschuldigt sind.
3.3 der Wegfall der Förderung der Lehrgangsgebühren durch den Kostenträger, wenn der Grund dafür in der Person des/der Teilnehmers/Teilnehmerin liegt, d. h. wenn der/die Teilnehmer*in nach der Beurteilung des Anleitungs- und Betreuungspersonals das Lehrgangsziel nicht mehr erreichen kann.
(4) Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe der Gründe erfolgen.
(5) Bis Maßnahmebeginn besteht für alle Vertragspartner ein kostenloses Rücktrittsrecht.
§7 Lehrgangsgebühren
Die Lehrgangsgebühren werden durch die Bundesagentur für Arbeit/ das Jobcenter über Bildungsgutscheine übernommen.
§8 Zertifikat
Der Träger stellt dem/der Teilnehmer*in bei Beendigung des Qualifizierungskurses ein Zertifikat aus. Es enthält Angaben über Art, Dauer und Ziel der Fortbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse des/der Teilnehmers/Teilnehmerin.
§9 Allgemeine Bedingungen
(1) Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Herne

(3) Wenn eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein sollte, berührt dies nicht den Vertrag im Übrigen. Unwirksame oder nichtige Bestimmungen werden in dieser Reihenfolge durch gesetzliche Bestimmungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen oder eine Regelung ersetzt, die den im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Zielen und Motiven der Vertragspartner am besten entspricht.

Bochum, den 15.09.2021





 

_____________________________


______________________________

für den Träger


Teilnehmer/Teilnehmerin
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